
Anlage zum Antrag auf Wohngeld für Selbständige/Gewerbetreibende 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Wohngeldnummer: 
 
 
 
1.  Angaben zur Person 
 
 Name 

 
Vorname Geburtsdatum 

Wohngeldantragstellende 
Person 

   

Zu berücksichtigendes 
Haushaltsmitglied, das 
eine oder mehrere 
selbständige 
Tätigkeit(en) ausübt 

   

 
 
2.  Wo befindet/n sich Ihre Betriebsstätte/n bzw. die Geschäftsräume? Bitte Straße, 

PLZ und Ort angeben.  
Hinweis:   Bei Ausübung eines Gewerbes bitte die Gewerbeanmeldung bzw. die 

Gewerbeanzeige vorlegen.  
 

             
 
             
 
 
3. Art der selbständigen Tätigkeit (genaue Bezeichnung)  

Hinweis:  Bei mehreren selbständigen Tätigkeiten bitte alle selbständigen Tätigkeiten 
angeben. 

 

□ Gewerbetreibender 
 

□ Freiberufler 
 

□ Land- und Forstwirte 
 
Genaue Bezeichnung der Tätigkeit/en: 
 
             
 
             
 
 
 
 
 



4. Rechtsform des Unternehmens 
 

□ Einzelunternehmen   □ GbR   □ KG     

□ OHG    □         
 
Sofern Sie kein Einzelunternehmer sind, bitte den Gesellschaftsvertrag vorlegen. 

 
 
5.  Seit wann wird/werden die selbständige/n Tätigkeit/en ausgeübt (Datum des 

Geschäftsbeginns)? 
 
             
 
 
    
6. Von wem wird Ihre Einkommensteuererklärung erstellt? 
 
             
 
 
7. Entrichten Sie Einkommensteuervorauszahlungen? 
 

□ ja         □ nein 
 
Wenn ja, bitte Vorauszahlungsbescheid/e beifügen. 
 
 
8. Geben Sie Umsatzsteuer-Voranmeldungen ab? 
      

□ ja:          □ nein 

    □ monatlich 

    □ vierteljährlich 
 
Wenn ja, bitte Kopien der Voranmeldungen (max. für die letzten zwölf Monate) vorlegen. 
 
 
9. Wie ermitteln Sie Ihren Gewinn?  
  

□ Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung (§ 4 Abs. 1 EStG) 
 

□ Einnahmeüberschussrechnung (§ 4 Abs. 3 EStG) 
 
Bitte die zuletzt erstellte Gewinnermittlung (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung bzw. 
Einnahmeüberschussrechnung) beifügen. 
 
 



10. Abschreibungen / Investitionsabzugsbetrag 
 
Sofern Abschreibungen oder ein Investitionsabzugsbetrag geltend gemacht werden, füllen Sie 
bitte das beigefügte Anlageverzeichnis aus. 
 
Hinweis: Erhöhte Abschreibungen oder Sonderabschreibungen sowie der 

Investitionsabzugsbetrag werden im Rahmen der Gewinnermittlung für Zwecke 
der Wohngeldbewilligung nicht berücksichtigt. 

 
 
11. Bitte geben Sie eine Prognose über den Gewinn ab, den Sie innerhalb der nächsten 

zwölf Monate erwarten.  
 
Füllen Sie dazu die beiliegende Übersicht zu den Betriebseinnahmen und -ausgaben für die 
nächsten zwölf Monate (Jahresbetrag) aus. 
 
Hinweis:  Bei erstmaligem Antrag eines Existenzgründers ist die Prognose nur für sechs 

Monate zu erstellen. Weiterhin ist eine Kopie des Fragebogens zur steuerlichen 
Erfassung beizufügen. 

 
 
12. Wie hoch war Ihr Gewinn in den vergangenen zwölf Monaten  

(Zeitraum vom    bis     )? 
 
Bitte füllen Sie hierzu die beiliegende Übersicht (Einzelaufstellung) zu den 
Betriebseinnahmen und -ausgaben der zurückliegenden zwölf Monate aus. 
 
 
13. Arbeiten andere Haushaltsmitglieder in Ihrer Unternehmung?  
 

□ ja      
 
Wenn ja, fügen Sie bitte die entsprechende/n Verdienstbescheinigung/en bei. Dies betrifft 
auch geringfügig Beschäftigte. 
 

□ nein 
 
 
 
Folgende Unterlagen sind diesem Vordruck beigefügt: 
 

□ Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbeanzeige 

□ Gesellschaftsvertrag 

□ Vorauszahlungsbescheid/e zur Einkommensteuer 

□ Umsatzsteuer-Voranmeldung/en 

□ Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung 

□ Einnahmeüberschussrechnung 

□ Gewinnprognose 



□ Einzelaufstellung zu den Betriebseinnahmen und –ausgaben für die zurückliegenden zwölf 
     Monate 

□ Fragebogen zur steuerlichen Erfassung 

□ Betriebswirtschaftliche Auswertung  

□ Beitragsbescheid von der Krankenkasse 

□ letzter Steuerbescheid 

□          
 
 
 
Hinweis: 
Nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Wohngeldgesetz sind alle zu berücksichtigenden 
Haushaltsmitglieder verpflichtet, der Wohngeldbehörde Auskunft über ihre für das Wohngeld 
maßgebenden Verhältnisse zu geben. Die Angaben sind erforderlich, um nach den 
Vorschriften des Wohngeldgesetzes über den Antrag entscheiden und die Wohngeldstatistik 
führen zu können. Verstöße gegen die Auskunftspflicht können nach § 37 Wohngeldgesetz 
mit einer Geldbuße bis zu 2.000 € geahndet werden. 
 
Wer Sozialleistungen beantragt oder erhält, hat nach § 60 SGB I alle Tatsachen anzugeben, 
die für die Leistung erheblich sind. Die Angaben sind erforderlich, um nach den Vorschriften 
des Wohngeldgesetzes über den Antrag entscheiden zu können. 
 
Ich versichere, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. 
 
 
 
             
Ort, Datum    Unterschrift des Antragstellers 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Ort, Datum    Unterschrift der selbständig tätigen Person(en) 
 


